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RS OGH 1960/3/30 5Ob70/60
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.03.1960

Norm

ABGB §92 C

ABGB §1295 Ia5

ABGB §1295 Ic

Rechtssatz

Die Ehegattin ist nicht verp3ichtet, Schäden (Sachschaden), die ihrem Mann von dritter Seite zugefügt wurden, zu

beseitigen; entlohnt sie ihr Mann für solche Arbeiten, dann kann er unter den Voraussetzungen der §§ 1295 : ABGB

Schadenersatz begehren.
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